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Fraktion im Bezirksrat Mitte der Landeshauptstadt Hannover

An die
Bezirksbürgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Cornelia Kupsch o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

16.04.2018

Anderungsantrag gemäß §§ 93, 94 NKomVG
der Landeshauptstadt Hannover zur DS 029712018
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Grunderneuerung im Bestand - Rumannstraße

Der Bezirksrat möge beschließen:

Der Drucksache wird mit folgenden MaßgabenA/orschlägen geändert und ihr dann zuge-
stimmt:

. Die Grunderneuerung im Bestand wird im Hinblick auf die Rumannstraße zurück-
gestellt bis 2021, damit die Leistungsträger alle anfallenden Arbeiten bis dahin vor-
nehmen und die Straße unter Übernahme aller Kosten durch die Leistungsträger
bis dahin wiederhergestellt wird.

. lm Jahr 2021 erfolgt dann nach Abschluss aller Arbeiten eine erneute Begutach-
tung der Rumannstraße im Hinblick auf die Grunderneuerungsbedürftigkeit.

Begründung:

Während im westlichen Teil der Rumannstraße bereits viele Leistungsarbeiten vorgenommen
worden sind, die Straße jedoch nicht wiederhergestellt, sondern bisher lediglich notdürftig zu-



geschmiert worden ist, stehen stichhaltigen lnformationen zufolge aus dem Kreis der Energie-
versorger fällige und sinnvolle Leistungsarbeiten im östlichen Teil der Rumannstraße noch
aus. Erst nach Beendigung aller Arbeiten und vollständiger Wiederherstellung der gesamten
Straße durch die Leistungsträger kommt eine erneute Begutachtung in Betracht, nicht jedoch
vor 2021.

Eine Verlagerung der Kostenverantwortlichkeit der Leitungsträger zu Lasten der Beitragszah-
lerlnnen kommt nicht in Betracht.

Hülya Altunok
Fraktionsvorsitzende


